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Soziale Aspekte und der Schutz der Beschäftigten 
bei wettbewerblichen Ausschreibungen 

bei öffentlichen Schienenverkehrsdiensten und 
im Falle eines Betreiberwechsels als Folge

GEMEINSAME STELLUNGNAHME CER/ETF
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Als Teil einer Evaluierung verschiedener Sozialvorschriften im Schienenpersonenverkehr 
in Zusammenhang mit der PSO-Verordnung 1370/2007 haben CER und ETF beschlossen, 
eine Studie zu den sozialen Aspekten und zum Schutz der Mitarbeiter bei der wettbewer-
blichen Ausschreibung öffentlicher Schienenpersonenverkehrsdienste und im Falle eines 
Betreiberwechsels durchzuführen. Das von den Sozialpartnern entwickelte Projekt veran-
schaulicht die Situation des Beschäftigtenschutzes im SPNV in den EU-Mitgliedstaaten.

Gute Sozialstandards sind – sowohl aus der Sicht der Beschäftigten als auch der Arbeit-
geber – eine Grundvoraussetzung für die Erbringung hochwertiger Dienstleistungen und 
ein wichtiger Faktor für die Bewahrung bzw. Verbesserung der Attraktivität der Arbeit-
splätze im Eisenbahnsektor. Aufgrund des demografi schen Wandels in nahezu sämtli-
chen EU-Mitgliedstaaten gehört dieses zu einer wesentlichen Herausforderung.

Das Projekt hat deutlich gemacht, dass es sehr unterschiedliche nationale Sachverh-
alte bezüglich sozialer Bedingungen und Beschäftigtenschutz im Falle eines Betreiber-
wechsels gibt, insbesondere mit Blick auf die Anwendung der Artikel 4(5) sowie 4(6) in 
Verbindung mit den Erwägungsgründen 16 und 17 der VO (EG) 1370/2007. Einige Mitglied-
staaten haben bereits vor dem Inkrafttreten der Verordnung 1370/2007 auf nationaler 
Ebene ähnliche Vorschriften hinsichtlich verbindlicher Sozialstandards und/oder einem 
obligatorischen Personaltransfer verabschiedet. In der Tat, eine Reihe von Ländern haben 
beschlossen, solche Sozialvorschriften durch nationale Gesetze bzw. Verordnungen zu 
verankern, oder sie schufen die Rahmenbedingungen,  damit die Sozialpartner Verein-
barungen über angemessene Sozialstandards in dem Sektor schließen können. Ander-
erseits gibt es anscheinend immer noch Mitgliedstaaten, in denen die sozialen Aspekte 
der Marktöffnung nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht berücksichtigt werden.
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1. Wenn auch die Meinung der europäischen Sozialpartner in der Frage der Notwendig-
keit einer weiteren Liberalisierung und Marktöffnung auseinander geht, kommen beide 
gemeinsam zu der Schlussfolgerung, dass die Folgen des Wettbewerbs nicht zu Lasten der 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gehen darf. Zu deren Schutz sollten auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene verbindliche Sozialstandards und/oder der obligatorische 
Mitarbeitertransfer im Fall eines Betreiberwechsels verlangt werden.

2. Die Sozialpartner betonen, dass für jeden EU-Mitgliedstaat, in dem ein derartiger Schutz 
nicht existiert, es verpfl ichtend sein muss, für gleiche soziale Voraussetzungen zu sor-
gen, indem verbindliche Sozialstandards (auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene) 
festgelegt werden, um die zum Zeitpunkt des Betreiberwechsels bestehenden Arbeits-
bedingungen zu schützen, und/oder indem ein Transfer des vorher für die Erbringung der 
Dienstleistungen beschäftigten Personals verlangt wird. Dies sollte - im Einklang mit den 
nationalen oder regionalen Besonderheiten - spätestens bei der Öffnung des inländischen 
Schienenpersonenverkehrsmarktes entweder vom Gesetzgeber und/oder von den Sozi-
alpartnern durch branchenweite Tarifverträge (einschließlich der Vorschriften für Beamte 
bzw. Personal mit einem beamtenähnlichen besonderen Beschäftigungsstatut) erfolgen.

3. Derartige Sozialstandards müssen mindestens Lohn-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits- 
und Gesundheitsschutz- sowie Ausbildungsbestimmungen enthalten.

4. Ein obligatorischer Personaltransfer im Falle eines Betreiberwechsels wird auch die Kon-
tinuität der Dienstleistung für die Fahrgäste und Verkehrsbehörden sicherstellen. Wenn es 
zu einem Transfer kommt, muss dieser für die zuvor für die Erbringung von Dienstleistungen 
durch den früheren Betreiber eingestellten Bahnmitarbeiter gelten und ihnen die Rechte 
zusichern, auf die sie bei einem Transfer im Sinne von Richtlinie 2001/23 Anspruch gehabt 
hätten. Nichtsdestotrotz besitzt der vormalige Betreiber die Möglichkeit, den betroffenen 
Mitarbeitern bei Fortsetzung des existierenden Vertrages neue Stellen anzubieten.

5. ETF und CER empfehlen, die Erfahrung und das Wissen der Sozialpartner im gesamten 
Ausschreibungsprozess zu nutzen. 
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